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Bericht der Revisionsstelle 

an den Institutsrat des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE), Bern 

BERICHT ZUR PRÜFUNG DER JAHRESRECHNUNG  

Prüfungsurteil 

Wir haben gemäss Artikel 6 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts 

für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31), die Jahresrechnung des Eidgenössischen Instituts für Geis-

tiges Eigentum (das Institut) – bestehend aus der Bilanz zum 30. Juni 2025, der Gesamterfolgsrechnung, 

der Geldflussrechnung und dem Eigenkapitalnachweis für das dann endende Jahr sowie dem Anhang, 

einschliesslich wesentlicher Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung vermittelt die beigefügte Jahresrechnung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. Juni 2025 sowie dessen Ertragslage und 

Cashflows für das dann endende Jahr in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Stan-

dards (IFRS) und entspricht dem schweizerischen Gesetz. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz, den Interna-

tional Standards on Auditing (ISA) sowie den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchge-

führt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verant-

wortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend 

beschrieben. Wir sind vom Institut unabhängig in Übereinstimmung mit dem Finanzkontrollgesetz (SR 

614.0) und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltens-

pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.  

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 

um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

Hervorhebung eines Sachverhalts 

Wir machen auf die Anmerkung «Zweck des Eigenkapitals im IGE» im Anhang der Jahresrechnung auf-

merksam, in der auf die Überschreitung der durch den Institutsrat zurzeit definierten Bandbreite des Ei-

genkapitals per 30. Juni 2025 eingegangen wird. Gemäss Artikel 16 Absatz 2 IGEG dürfen die Reserven 

eine den Bedürfnissen des IGE angemessene Grösse nicht übersteigen. Es wurden Massnahmen zur Re-

duktion der Reserven beschlossen. Unser Prüfungsurteil ist im Hinblick auf diesen Sachverhalt nicht ein-

geschränkt. 
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Sonstige Informationen 

Die Direktion ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen 

die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehöri-

gen Bericht. Der Jahresbericht wird uns erwartungsgemäss nach dem Datum unseres Berichts zur Verfü-

gung gestellt. 

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir 

bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck. 

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Infor-

mationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten 

zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder an-

derweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.  

Verantwortlichkeiten der Direktion für die Jahresrechnung 

Die Direktion ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung, die in Übereinstimmung mit den 

IFRS und den gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermit-

telt, und für die internen Kontrollen, die die Direktion als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer 

Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 

Handlungen oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist die Direktion dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Instituts 

zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortfüh-

rung der Geschäftstätigkeit – sofern zutreffend – anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrund-

satz der Fortführung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, der Institutsrat beabsichtigt, ent-

weder die Gesellschaft zu liquidieren oder Geschäftstätigkeiten einzustellen, oder hat keine realistische 

Alternative dazu. 

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung 

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von 

wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen 

Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an 

Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz, 

den ISA sowie den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine 

solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 

resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftiger-

weise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirt-

schaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz, den ISA sowie den 

SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren 

eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus: 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrech-

nung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als 

Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen 

resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtü-

mern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen be-

inhalten können. 
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• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, 

um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 

nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems des Instituts ab-

zugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-

tretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhän-

genden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Direktion angewandten Rech-

nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Geschäftstätigkeit sowie auf der Grundlage der er-

langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 

oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Instituts zur Fortführung 

der Geschäftstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche 

Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht auf die dazugehörigen Angaben in der 

Jahresrechnung aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prü-

fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 

Datum unseres Berichts erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 

können jedoch die Abkehr des Instituts von der Fortführung der Geschäftstätigkeit zur Folge haben. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt der Jahresrechnung insgesamt einschliesslich der An-

gaben sowie, ob die Jahresrechnung die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in ei-

ner Weise wiedergibt, dass eine sachgerechte Gesamtdarstellung erreicht wird. 

Wir kommunizieren mit der Direktion unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeit-

liche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich et-

waiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung 

identifizieren.  
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BERICHT ZU SONSTIGEN GESETZLICHEN UND ANDEREN RECHTLICHEN  
ANFORDERUNGEN  

In Übereinstimmung mit dem Finanzkontrollgesetz und PS-CH 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den 

Vorgaben der Direktion ausgestaltetes Internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung 

existiert. 

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 

 

Bern, den 19. September 2025 

 

EIDGENÖSSISCHE FINANZKONTROLLE 

Martin Köhli Christine Neuhaus 

Zugelassener Revisionsexperte Zugelassene Revisionsexpertin 

Leitender Revisor  

 

 

Beilagen: Jahresrechnung bestehend aus Bilanz, Gesamterfolgsrechnung, Geldflussrechnung,  

Eigenkapitalnachweis und Anhang für das am 30. Juni 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr 
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